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Im Prinzip heißt das: Förderungs¬
maßnahmen sind auf Gebiete zu
konzentrieren,
• deren Wirtschaftskraft erheblich

unter dem Landesdurchschnitt
liegt oder

• in denen vom Strukturwandel be¬
troffene Wirtschaftszweige vor¬
herrschen.

Da die Planung und die Durchfüh¬
rung wirtschaftsfördernder Maßnah¬
men zur Verbesserung der regiona¬
len Wirtschaftsstruktur ab 1. 1. 1970
eine Gemeinschaftsaufgabe des
Bundes und der Länder ist, wird die
bisherige Zusammenarbeit zwischen
Bund und Land noch intensiver wer¬
den. Sache der Landesregierung
wird es sein, während des gesetzlich
vorgesehenen Übergangszeitraums
ihre Politik der Wirtschaftsförderung
so fortzusetzen, daß die Überleitung
eigener Maßnahmen in die künftige
Gemeinschaftsaufgabe reibungslos
vollzogen werden kann.
Dazu wird gehören, über die schon
heute als Bundesfördergebiete quali¬
fizierten Kreise Warburg, Büren,
Monschau und Schleiden sowie die
Bundesausbauorte Alsdorf, Gronau
und Warburg hinaus landeseigene
regionale Aktionsräume mit Förde¬
rungsschwerpunkten zu bilden, um
diese in den der „Gemeinschaftsauf¬
gabe" zugrunde zu legenden fünf¬
jährigen Rahmenplan einzubringen.
Die Landesregierung wird im Rah¬
men der vom Gesetz vorgesehenen
Zusammenarbeit mit der Bundesre¬
gierung ihren Einfluß geltend
machen, damit bei der Neuabgren¬
zung von Fördergebieten die bereits
in den regionalen Aktionsprogram¬
men angestrebte Entwicklung zur
standortbezogenen Förderung wei¬
tergeführt und die staatliche Struk¬
turpolitik intensiviert wird. Im Rah¬
men der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirt¬
schaftsstruktur" wird eine Kostenbe¬
teiligung des Bundes in Höhe von
rund 150 Mio DM im Programmzeit¬
raum erwartet.
Die Landesregierung wird notwen¬
dige Förderungsmaßnahmen außer¬
halb von Gebieten, die im Rahmen
der Gemeinschaftsaufgabe von Bund
und Land gemeinsam gefördert wer¬
den, fortsetzen.
Die Förderung aus Landesmitteln
wird sich ihrer Höhe nach im Einzel¬
fall in den zwischen der Bundesre¬
gierung und der Kommission der

Europäischen Gemeinschaften ver¬
einbarten Grenzen halten und in der
Regel eine Verbilligung der Investi¬
tionskosten um bis zu 15 Prozent be¬
wirken können. Zur Fortführung der
laufenden Landesförderprogramme
im bisherigen Umfang werden
380 Mio DM benötigt. Diese Mittel
werden vom Land um 350 Mio DM
auf 730 Mio DM erhöht, so daß zu¬
sammen mit den erwarteten Bundes¬
mitteln im Programmzeitraum insge¬
samt 880 Mio DM zur Verfügung ge¬
stellt werden.
Hierbei wird die Landesregierung in
Koordinierung mit den sich aus dem
Gesetz über die Gemeinschaftsauf¬
gabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" und dem Inve¬
stitionszulagegesetz ergebenden
Möglichkeiten die eigenen Förde¬
rungsmaßnahmen so ausgestalten,
daß sie im Zusammenhang mit der
hervorragenden infrastrukturellen
Ausstattung des Landes und den
offensichtlich vorteilhaften Marktbe¬
dingungen einen zusätzlichen Anreiz
für betriebliche Investitionen bieten.
Die Zuständigkeit für die regionale
Strukturpolitik bleibt auch nach In¬
krafttreten des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse¬
rung der regionalen Wirtschafts¬
struktur" beim Land. Insofern wird
die Zusammenarbeit auch mit ande¬
ren Stellen des Bundes fortgesetzt
und verstärkt werden, denen Aufga¬
ben im Rahmen der regionalen
Strukturverbesserung zukommen,
die nicht als Gemeinschaftsaufgaben
betrieben werden. Dies gilt insbe¬
sondere für die Zusammenarbeit mit
der Bundesanstalt für Arbeit, mit der
Bundesregierung hinsichtlich des
Einsatzes von ERP-Mitteln sowie für
das Heranziehen von Mitteln der
Kommission der Europäischen Ge¬
meinschaften.

Langfristiges Ziel
Steigerung des Wirtschafts¬
wachstums durch Auflocke¬
rung einseitiger Wirtschafts¬
strukturen und wirtschaftliche
Stärkung von Problemgebie¬
ten.

Maßnahmen bis 1975
Schwerpunktmäßig standort¬
bezogene Förderung der An-
siedlung neuer Betriebe oder
der Errichtung neuer zusätzli¬
cher Fertigungen in bestehen¬

den Betrieben durch Beihilfen
und Bürgschaften; besondere
Berücksichtigung von Entwick¬
lungsschwerpunkten im länd¬
lichen Raum; Förderung in
enger Verbindung mit den
Städtebaumaßnahmen (5.2).

Landesausgaben
im Programmzeitraum 730 Mio DM.

■ 3.3

Agrarwirtschaft
Die Landwirtschaft unterliegt seit
1950 einem starken Strukturwandel.
Trotz stetiger Abwanderung von
landwirtschaftlichen Arbeitskräften
in außerlandwirtschaftliche Erwerbs¬
zweige und trotz der erheblichen
Umschichtung in der Betriebsstruk¬
tur ist das Einkommensproblem
nicht gelöst worden. Der Einkom¬
mensabstand zwischen der Land¬
wirtschaft und der übrigen Wirt¬
schaft sowie innerhalb der Landwirt¬
schaft hat sich vergrößert.
Die agrarische Produktionskapazität
ist durch die Nachfrage im EWG-
Raum nicht ausgelastet. Für die
landwirtschaftlichen Erwerbstätigen
bestehen sehr begrenzte Möglichkei¬
ten zur Steigerung ihres Einkom¬
mens aus der Landwirtschaft. Eine
langfristige und sozial tragbare
Lösung muß darauf abzielen, das
Einkommen der Landwirtschaft auf
eine geringere Anzahl von Erwerbs¬
personen zu verteilen.
Die gegenwärtige Lage und die ab¬
sehbare Entwicklung im agrarwirt-
schaftlichen Bereich verlangen viel¬
fältige agrarpolitische Maßnahmen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind
durch Einflüsse des Bundes und der
Europäischen Gemeinschaften be¬
schränkt. Hierdurch wird der Spiel¬
raum der regionalen Agrarpolitik ein¬
geengt.
Die verbleibenden landwirtschaft¬
lichen Unternehmen sind darin zu
unterstützen, ihre Produktionsstruk¬
tur, ihre Produktionstechnik und ihre
Marktposition im Rahmen ihrer un¬
ternehmerischen Verantwortung
ständig der Entwicklung anzupas¬
sen.
Den landwirtschaftlich Erwerbstäti¬
gen sind die Beteiligung am wirt¬
schaftlichen Wachstum und die Ver¬
besserung ihrer Einkommens- und
Lebensbedingungen zu ermöglichen.
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Da dieses Ziel nicht erreicht werden
kann, wenn alle bisher dort Tätigen
in der Landwirtschaft verbleiben,
muß der beruflichen Umstrukturie¬
rung für andere Berufe und der Um¬
strukturierung der landwirtschaft¬
lichen Produktionsstätten besondere
Beachtung geschenkt werden.
Es kann damit gerechnet werden,
daß in Nordrhein-Westfalen von 1970
bis 1975 jährlich etwa 8000 Arbeits¬
kräfte aus der Landwirtschaft aus¬
scheiden. Hierfür sind außerlandwirt¬
schaftliche Erwerbsmöglichkeiten zu
schaffen, insbesondere in den Krei¬
sen Monschau, Schleiden, Oberber-
gischer Kreis, Olpe, Wittgenstein,
Brilon, Büren, Lübbecke, Borken
und Ahaus. Darüber hinaus werden
Arbeitskraftreserven vor allem in den
Kreisen Geilenkirchen-Heinsberg,
Geldern, Rees, Lüdinghausen, Stein¬
furt, Münster, Tecklenburg, Waren¬
dorf, Meschede sowie im gesamten
Regierungsbezirk Detmold frei wer¬
den. Neue Arbeitsplätze sollen mög¬
lichst an den geeigneten Entwick¬
lungsschwerpunkten und zentralen
Orten in der Nähe der bisherigen
Wohnsitze der aus der Landwirt¬
schaft ausscheidenden Arbeitskräfte
liegen, um einen Bevölkerungs¬
rückgang in ländlichen Räumen mit
den negativen Folgen einer passiven
Sanierung zu verhindern.
Der Umfang der nebenberuflichen
Landnutzung wird zunehmen. Die
Landwirte, die ihre geringen Chan¬
cen zur Verbesserung der Einkom¬
mens- und Lebensbedingungen in¬
nerhalb der Landwirtschaft erkannt
haben und sich deshalb auch außer¬
halb der Landwirtschaft betätigen
wollen, müssen daraus die notwen¬
digen Konsequenzen für die weitere
Nutzung ihres landwirtschaftlichen
Eigentums ziehen. Der soziale Auf¬
stieg darf nicht durch Arbeitsüber¬
lastung und unrationelle Einkom¬
mensverwendung für landwirtschaft¬
liche Investitionen behindert werden.
Die Landwirtschaft erbringt ferner im
Interesse der Erhaltung der Kultur¬
landschaft, der Regulierung des Was¬
serhaushalts und der Reinhaltung
der Luft Leistungen, die zum Wohl
der gesamten Gesellschaft beitragen.
Diese Wohlfahrtswirkungen der
Landwirtschaft werden für die Indu¬
striegesellschaft immer wichtiger, da
mit zunehmender Freizeit die länd¬
lichen Zonen als Erholungsraum im¬
mer intensiver beansprucht werden.

■ 3.31
Produktions- und Betriebsstruktur

Die Produktions- und Betriebsstruk¬
tur der Landwirtschaft ist ständig zu
verbessern, um günstige Vorausset¬
zungen für die Anwendung neuzeit¬
licher Produktionstechniken zu
schaffen. Die Vergrößerung der Pro¬
duktionskapazitäten der landwirt¬
schaftlichen Unternehmen ist hierbei
besonders wichtig. Maßnahmen zur
Spezialisierung und Arbeitsteilung,
zur Flächenaufstockung, insbeson¬
dere über die Zupacht, vor allem
auch zur überbetrieblichen Zusam¬
menarbeit und Bildung von Koopera¬
tionen (Maschinengemeinschaften,
Gemeinschaftshaltung von Tierbe¬
ständen usw.) sollen deshalb geför¬
dert werden.
Auch weiterhin werden Finanzie¬
rungshilfen notwendig sein, da die
Verbesserung der Produktionsstruk¬
tur in der Regel mit Investitionen
verbunden ist und die Möglichkeiten
zur Eigenkapitalbildung in der Land¬
wirtschaft gering sind. Im Hinblick
auf die Verflechtung der Landwirt¬
schaft mit den übrigen Bereichen
der Wirtschaft sind die Finanzie¬
rungshilfen zugunsten der landwirt¬
schaftlichen Unternehmen mit kre-
dit- und investitionspolitischen Maß¬
nahmen abzustimmen, die anderen
Zweigen der Ernährungswirtschaft
gewährt werden.

Langfristiges Ziel
Verbesserung der Einkom¬
mens- und Lebensbedingun¬
gen der landwirtschaftlich Er¬
werbstätigen; Schaffung aus¬
reichend großer Betriebsein¬
heiten, die die Anwendung
neuzeitlicher Produktionstech¬
niken gestatten und langfristig
rentabel bewirtschaftet werden
können.

Maßnahmen bis 1975
Investitions- und Umstellungs¬
beihilfen für Vollerwerbsbe¬
triebe und aufstockungsfähige
Betriebe; Förderung von
Kooperationsformen; Aufstok-
kung landwirtschaftlicher Be¬
triebe, insbesondere über die
Zupacht; Beratung und Ausbil¬
dung zu modernerer Betriebs¬
führung.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 104 Mio DM.

■ 3.32

Landentwicklung
Die Flurbereinigung bietet mit ihrem
weitgesteckten Aufgabenbereich,
der sich auf die gesamte erschlie-
ßungs- und grundstücksmäßige Neu¬
ordnung der ländlichen Zonen und
der Ballungsrandgebiete erstreckt,
viele Möglichkeiten einer Verbesse¬
rung der landwirtschaftlichen Verhält¬
nisse. Die Bauleitplanung, die Dorf¬
erneuerung und die flächenbezoge¬
nen Verkehrsplanungen sollen in der
Flurbereinigung in enger sachlicher
und zeitlicher Abstimmung zwischen
den einzelnen Planungsträgern
durchgeführt werden. Das gilt beson¬
ders für die Neuaufstellung der Bau¬
leitpläne in Gemeinden, deren Pla¬
nungsraum sich auf Grund der kom¬
munalen Neugliederung verändert
hat.
Wegen der positiven Wirkung der
Flurbereinigung sollen die Flurberei¬
nigungsbehörden so ausgestattet
werden, daß sie bis 1975 jährlich
etwa 50 000 ha neu ordnen können.
Das Netz der für den land- und forst¬
wirtschaftlichen Verkehr bestimmten
Wege soll so ausgebaut werden, daß
es den modernen verkehrstechni¬
schen und betriebswirtschaftlichen
Erfordernissen gerecht wird. Bei der
Neuplanung von Wegenetzen in der
Flurbereinigung sollen grundsätzlich
der landwirtschaftliche und der
überörtliche Verkehr voneinander
getrennt werden.
Zur Sanierung der zu engen Dörfer
wird die Aussiedlung von landwirt¬
schaftlichen Betrieben gefördert,
soweit dadurch auch für die Allge¬
meinheit Vorteile entstehen.
Für die im Ort verbleibenden land¬
wirtschaftlichen Unternehmen wer¬
den Mittel zur Instandsetzung und
modernen Ausrichtung der Betriebs¬
gebäude bereitgestellt.
Außerhalb der Flurbereinigung soll
der freiwillige Tausch von landwirt¬
schaftlichen Flächen gefördert wer¬
den.

Langfristiges Ziel
Flurbereinigung mit Folgemaß¬
nahmen in der ländlichen Zone
und im Ballungsrandgebiet;
Modernisierung der Lebens¬
grundlage der Dörfer.
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